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	1.
Verordnung über die Erklärung der “Ennsaltarme bei Niederstuttern” zum Europaschutzgebiet Nr. 7;

2. Nachnennung des Europaschutzgebietes Nr. 41

„Ennstal zwischen Liezen und Niederstuttern“

mit nachfolgender Verordnungserlassung.


Europaschutzgebiete „Mittleres Ennstal“

Stellungnahmen - Antworten

Liebe Ennstalerinnen, liebe Ennstaler!
Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren!

Das Thema NATURA 2000 und Mittleres Ennstal hat ein großes Echo hervorgerufen. Aus diesem Grunde habe ich mir erlaubt alle Stellungnahmen zusammenzuführen und darauf die Antwort zu geben. Da mir jede Frage und jede Antwort wichtig ist, wählte ich die Form eines Sammelbriefes, um Ihnen die Fachinformation geben zu können. Wir haben somit den Vorteil, denselben Informationsstand zu besitzen.

1)
Mit Beschluss der Steiermärkischen Landesregierung vom 6. Juli 1998, GZ.: 6-50 E 2/444 - 1998, wurde beschlossen, in Entsprechung der Richtlinie 92/43 EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (FFH-RL) Gebiete der „Ennsaltarme bei Niederstuttern“, der Europäischen Kommission als FFH-Gebiet vorzuschlagen sowie in weiterer Folge in das Netzwerk NATURA 2000 zu integrieren. Das Gebiet wurde mittlerweile von der EU-Kommission in die NATURA 2000-Liste aufgenommen.

Das Gebiet weist folgende Charakteristik auf: 

Das nach der FFH-Richtlinie vorgeschlagene Natura 2000-Gebiet „Ennsaltarme bei Niederstuttern“ liegt im mittleren Ennstal am Südfuß des Grimming zwischen Schloss Trautenfels und der Enns. Es ist etwa 70 ha groß und gekennzeichnet durch eine abwechslungsreiche Landschaft bestehend aus Auwaldbereichen, Röhrichten und Großseggenriedern, streugenutzten Pfeifengras- und Iris-Wiesen sowie mehrschürigem Wirtschaftsgrünland. Prägende Elemente des Schutzgebietes sind die vorhandenen Wasserflächen, welche die Überreste vollkommen abgetrennter Nebenarme der Enns darstellen, sowie zwei seit 40 Jahren ungenutzte Schotterteiche als Sekundär-Lebensräume (Natur aus zweiter Hand). 

Im Schutzgebiet, welches seit 1989 auch das Naturschutzgebiet Nr. 54c nach dem Stmk. Naturschutzgesetz darstellt, wurden im Jahre 2003 die Vorkommen folgender Schutzgut-Großgruppen nach den Anhängen I & II der FFH-Richtlinie erhoben: Insekten (Schmetterlinge und Libellen), Amphibien sowie Lebensraumtypen.

Dabei konnten aktuell fünf FFH-Lebensraumtypen festgestellt werden: Natürliche Stillgewässer mit Wasserschwebergesellschaften, Pfeifengraswiesen, nitrophile Hochstaudenfluren, Glatthaferwiesen sowie Wälder vom Typ der Erlen-, Eschen- und Weidenauen. Beinahe zwei Drittel des Schutzgebietes konnte einem der genannten Lebensraumtypen zugeordnet werden. Gerade die Auwaldreste befinden sich fast vollständig in einem sehr guten Erhaltungszustand. Mit gutem Erhaltungszustand sind vorhanden: Pfeifengraswiesen (allerdings nur höchst vereinzelt und kleinflächig), Hochstaudenfluren (schöne Iris-Bestände) und die Wasserschweber-Gesellschaften (von sinkendem Grundwasserspiegel und Verlandung bedroht). Die großflächig vorhandenen Glatthaferwiesen sind überwiegendenteils von nur durchschnittlichem Erhaltungszustand, weil sie aktuell zu früh gemäht werden.

Administrativ gesehen liegt das Gebiet hauptsächlich im Gemeindegebiet von Pürgg-Trautenfels. Der Gemeinde Irdning fällt die südliche Hälfte der Enns zu. Eine Verordnung als Europaschutzgebiet nach § 13 a Abs. 1 des Steiermärkischen Naturschutzgesetzes 1976 i.d.F. LGBl. Nr. 38/2003 ist auf Grund der EU-Umsetzungsverpflichtungen erforderlich. 

2)
Im Vertragsverletzungsverfahren Nr. 1999/2115 der Europäischen Kommission gegen die Republik Österreich wird bemängelt, dass die Steiermark für die Anhang I – Vogelart Wachtelkönig (Crex crex) nicht genügend Lebensraum im Ennstal ausgewiesen hat. Von der Republik Österreich wird eine Nachnominierung der relevanten Gebiete gefordert.

Das bisher sowohl als Vogelschutz (VS)- als auch als Fauna-Flora-Habitat (FFH) genannte NATURA 2000 Gebiet „Wörschacher Moos und ennsnahe Bereiche“ ist für das Wachtelkönigvorkommen nicht ausreichend. Das Verbreitungsareal des Wachtelkönigs erstreckt sich nachweislich weit über dieses Gebiet, nämlich vom gesamten Talboden zwischen Selzthal und Pruggern, hinaus. Die hohe Wertigkeit dieses Gebietes für den gesamten EU-Raum wird auch durch die Zugehörigkeit zum Important Bird Area (IBA) „Steirisches Ennstal“ dokumentiert.

Aufgrund einer inzwischen von der FA 13C beauftragten Kartierung wurde das für den Wachtelkönig relevante Kerngebiet zwischen Liezen und Niederstuttern im Ennstal identifiziert.

Um dem Mahnschreiben der EU-Kommission vom 23.10.2001 endlich gerecht zu werden sowie weitere rechtliche Schritte der Europäischen Kommission gegen die Republik Österreich zu vermeiden, sollte dieses Gebiet als neues Natura 2000 Gebiet nach der VS-Richtlinie ausgewiesen werden.

Vom künftigen Europaschutzgebiet Nr. 41 wären lt. aufgelegtem Vorschlag folgende Gemeinden des Bezirkes Liezen betroffen:

Liezen, Weißenbach bei Liezen, Lassing, Wörschach, Aigen im Ennstal, Stainach, Pürgg-Trautenfels, Irdning.

Im Bezirk Liezen haben bisher seit 2002 16 Informationsveranstaltungen über Europaschutzgebiete in Groß- und Kleingruppen stattgefunden.

Obgleich das Steiermärkische Naturschutzgesetz von Gesetzes wegen kein strenges Verfahren zur Erlassung von Verordnungen für Europaschutzgebiete vorsieht, wurde im offiziellen Amtsblatt für die Steiermark, Grazer Zeitung, vom 27. August 2004, die Öffentlichkeit von der beabsichtigten Verordnungserlassung in Kenntnis gesetzt. Gleichzeitig wurde allen Grundstückseigentümern und juristischen Personen, die ein berechtigtes Interesse haben, die Möglichkeit eingeräumt, eine Stellungnahme innerhalb von 6 Wochen abzugeben. Die Frist ist am 08. Oktober 2004 abgelaufen. Zahlreiche Stellungnahmen liegen vor:

a)
Öffentliche Stellen (Verbände, Kammern udgl.)
9

b)
Gemeinden





9

c)
Grundstückseigentümer/Private
245

Zusammenfassend ergibt sich:

1) keine Bedachtnahme auf Wirtschafts-, Siedlungs- und Tourismusentwicklung (der Arbeitslosigkeit müsse entgegengewirkt werden), auf künftige Verkehrsinfrastrukturvorhaben und auf die Raumplanung, insb. das Regionale Entwicklungsprogramm LGBl. Nr. 24/2004; Auswirkungen nicht abschätzbar, weil nichts Konkretes vorhanden wäre, daher fürchte man sich, dass der Wirtschaftsbetrieb weiterhin eingeschränkt werde; Festlegung der Vorrangzone Landwirtschaft stünde im Widerspruch zur Festlegung des Europaschutzgebietes (Einschränkung der landwirtschaftlichen Nutzung); die örtliche Siedlungsentwicklung dürfe nicht eingeschränkt (Sportflächen, Freizeiteinrichtungen, Erschließungsmaßnahmen) werden; die Verhältnismäßigkeit der Ausweisung werde im Liezener Bereich in Zweifel gestellt, weil es an der Dringlichkeit fehle und bereits ein hohes Flächenausmaß unter Schutz stehe.

2) Nichteinbindung der Eigentümer in das Verfahren bzw. Kontaktierung bei Festlegung der Gebietsgrenzen; Einsichtnahme in Erhebungsergebnisse (Kartierungen udgl.) müsse möglich gemacht werden; nicht nachvollziehbar, wie es zu dieser Art der Ausweisung gekommen sei; eine Abgrenzung der Schutzgebietsflächen für die Eisenbahn habe vor Ort zu erfolgen und zwar unter Berücksichtigung des eisenbahnrechtlichen Gefährdungsbereiches.

3) Inhalt der Standarddatenbögen mit den Eigentümern nicht abgestimmt, keiner wisse, was gemeldet worden sei bzw. wer diese erstellt habe; Ausweisung nur mit der Region und nicht gegen ihre Bewohner.

4) Erhaltung der genehmigten Entwässerungsanlagen und Brunnen müsse gewährleistet werden.

5) Naturschutz müsse durch freiwillige Verträge gesichert sein und dürfe nicht durch Verordnung geregelt werden; Vertragsnaturschutz könne nur bedeuten, eine „zivilrechtlich anfechtbare Einigung“, die ausgehandelt werden müsse.

6) Menschen im Ennstal sowie ihre Existenzen dürfen nicht auf der Strecke bleiben. Mit der Gebietsfestlegung würde die schleichende Enteignung einhergehen.

7) Fraglich, ob finanzielle Mittel für den Vertragsnaturschutz künftig ausreichen werden.

8) Auf mehrmahdige Wiesen nie Bruttätigkeit beobachtet worden, daher zu groß ausgewiesen. Schuld an dem derzeitigen Zustand sei das Land bzw. sind es die Beamten, die es unterlassen hätten, Entschädigungen zu vereinbaren.

9) Die angedachten Maßnahmen müssten endlich im Sinne der Kundmachung umgesetzt werden (EU-Recht) bzw. werde eine Minimalstvariante gefordert.

10) Handelt es sich bei der Errichtung einer Straße um ein prüfungspflichtiges Projekt?

Dazu wird ausgeführt:

Ad 1)

















Das Steiermärkische Raumordnungsgesetz - im Unterschied zum Steiermärkischen Naturschutzgesetz - sieht für die Erstellung eines Entwicklungsprogrammes ein Verfahren unter Einbindung aller betroffenen Bürger, Interessensvertretungen und sonstigen Körperschaften öffentlichen Rechtes vor. Im Zuge der Erstellung des Regionalen Entwicklungsprogrammes Liezen haben Gemeindegruppensitzungen zur Grundlagenerhebung und zahlreiche Diskussionen stattgefunden.



Das von der Steiermärkischen Landesregierung und in der Region einstimmig genehmigte Regionale Entwicklungsprogramm ist seit 01. Juli 2004 rechtswirksam.

Das neue Regionale Entwicklungsprogramm Liezen ist die Fortschreibung des Regionalen Entwicklungsprogrammes aus dem Jahre 1991. Es folgt den fachlichen Vorgaben des Europäischen und Österreichischen Raumentwicklungskonzepts und dem Protokoll für Raumplanung und für nachhaltige Entwicklung der Alpenkonvention. Wesentliche Grundlage dafür stellen auch das vom regionalen Planungsbeirat erarbeitete und am 09. April 1999 beschlossene regionale Entwicklungsleitbild sowie die Leader plus Arbeitspläne dar (Seite 13).

Tourismus:

Vor allem die hohe Tourismusintensität im Westen des Bezirkes erfordert einen sorgsamen Umgang mit dem Natur- und Landschaftsraum und stellt eine Voraussetzung für eine nachhaltige touristische Entwicklung dar. Speziell der östliche Teil des Bezirkes entwickelt sich als Natur- und Nationalpark – Region im Sinne eines sanften Tourismus.

Technische Infrastruktur:

Leitprojekte der Region sind die Aufwertung der Ost- Westverbindung im Rahmen des Ausbaues der Ennstal-Bundesstraße, die Beschleunigung und Verbesserung des öffentlichen Verkehrs und der Aufbau der Telekommunikationsinfrastruktur (Seite 18).

Grünlandgeprägte Täler, Becken und Passlandschaften:

Zur Sicherung und Weiterentwicklung dieser ökologisch sensiblen und für das Landschaftsbild sowie den passiven Hochwasserschutz besonders wertvollen Räume werden im Regionalen Entwicklungsprogramm Grünzonen festgelegt. Hier ist auf das in Auflage befindliche Entwicklungsprogramm zur Sicherung der Siedlungsräume hinzuweisen.

§ 3
Grundsätze und Prioritäten: Zur Minimierung des Risikos bei Hochwasserereignissen sind in den Talräumen zusammenhängende Freiräume zu erhalten, um das Gefährdungs- und Schadenspotential bei Hochwasserereignissen so gering wie möglich zu halten und neben den Funktionen des passiven Hochwasserschutzes Freiraumfunktionen, wie Landwirtschaft, Erholung und Biotopschutz zu erfüllen. Es ist erst möglich eine Minimierung des Risikos bei Hochwasserereignissen durch Raumordnungsmaßnahmen vorzunehmen. Dies soll in dem in Diskussion befindlichen Entwurf umgesetzt werden. Aktiver Hochwasserschutz braucht Flächenreserven an den Fließgewässern. Insbesondere ist bei raumbedeutsamen Maßnahmen darauf zu achten, dass keine Behinderung oder Erschwernis für die Errichtung von künftig notwendigen Hochwasserschutzmaßnahmen für bestehende Objekte eintritt. Es geht um die Erhaltung der verbliebenen großen, freien Landschaftsräume.

Zur Hintanhaltung dieser Problematik in der Planungsregion ist die Freihaltung der Retentionsräume (innerhalb der HQ 100 Anschlaglinien vor allem der Enns und der Palten) von entscheidender Bedeutung. Diese Räume dienen einerseits dem natürlichen Wasserrückhalt im Katastrophenfall sowie als Reserveraum für wasserwirtschaftliche Schutzmaßnahmen.

Neben den schutzwasserbaulichen Aspekten wird mit der Freihaltung der Retentionsräume auch die gewässerökologische Forderung nach der Aufrecht-erhaltung von räumlichen Optionen für allfällige Gewässerrückbaumaßnahmen erfüllt. Eine ausreichende Flächenvorhaltung ist dafür Grundvoraussetzung (Seite 26).

Die großen Talböden der Planungsregion bieten aufgrund ihres weitgehend ebenen Geländes und der relativ hohen Bodenwerte günstige naturräumliche Voraussetzungen für die Grünlandwirtschaft (Seite 28). Im Rahmen des Regionalen Entwicklungsprogramms werden nur große zusammenhängende Bereiche von überörtlicher Bedeutung als landwirtschaftliche Vorrangzonen abgegrenzt (Seite 29).

Beim Thema Rohstoffgewinnung zeigt sich jedoch im Bearbeitungsraum ein sehr hohes Konfliktpotential fast aller Rohstoffabbauten zu Festlegungen des Naturschutzes (Landschaftsschutzgebiete, Natura 2000, Naturschutzgebiete). Bei Gewinnung mineralischer Rohstoffe lassen sich auch künftig die Nutzungskonflikte minimieren, in dem bedarfsgerecht vor allem um bestehende Abbauten arrondiert und gegebenenfalls erweitert wird, und Neuanrisse möglichst vermieden werden.

Industrie und Gewerbe:

Es gibt beträchtliche Flächenreserven an Industrie- und Gewerbebauland (ca. 38 Prozent des gewidmeten Baulandes). Neuausweisungen sind daher, auch aufgrund der zu erwartenden Mobilisierung bestehender Reserven durch die Novelle des Raumordnungsgesetzes 2003, nur beschränkt erforderlich. Von besonderer Bedeutung ist jedoch ein Sichern der verbliebenen hochwertigsten Standorte in der Region. Wesentliches Augenmerk ist auf die Verfügbarmachung und Aufschließung bereits gewidmeter Standorte zu richten. Großflächige Neuausweisungen sind nur an den dafür bestgeeignetsten Standorten sinnvoll. Freiwillige Gemeindekooperationen zum Betrieb und zur Vermarktung gemeinsamer Standorte sind in diesem Bereich richtungsweisend. Die regionalwirtschaftlich positiven Effekte der industriell- gewerblichen Entwicklung werden dadurch tendenziell verstärkt, negative Wirkungen, wie hohe Aufwendungen für die Infrastruktur oder Umweltbelastungen reduziert (Seite 31).

Ein Konfliktpotential besteht auch zwischen Erweiterungen von Schigebieten und naturschutzfachlichen Flächenansprüchen (insbesondere Natura 2000-Gebieten) (Seite 34).

Der Nationalpark Gesäuse gilt nominell als Naturschutzprojekt, jedoch mit einer starken touristischen/regionalwirtschaftlichen Komponente. Das Projekt „Nationalpark Gesäuse“ lässt eine breite Vernetzung von Ökologie, Landwirtschaft und Tourismus erwarten (Seite 35).

Siedlungswesen:

Bis 2006 lässt sich für den Bezirk Liezen ein Wohnungsbedarf von etwa 2760 Einheiten berechnen. Dies entspricht einem Wohnbaulandbedarf von etwa 100 bis 150 ha. 100 ha sind mit einigen regulativen Maßnahmen, wie einer Reduktion des Einfamilienhausanteiles, einer Reduktion der durchschnittlichen Bauplatzgröße zu erreichen. 150 ha entsprechen der Trendfortschreibung.

Dem gegenüber steht allerdings eine Wohnbaulandreserve von etwa 730 ha im Bezirk. Grund für derartige Entwicklungen sind neben der mangelnden Verfügbarkeit des Baulandes, insbesondere Überlegungen der Gemeinden betreffend des Finanzausgleichs im Zusammenhang mit den Einwohnerzahlen. Es kommt zu einem Wettbewerb um Einwohner, der in einer offensiven Aquisition und Baulandausweisung oft unabhängig von Bedarf, Eignung, Infrastruktur und Finanzierbarkeit der Folgekosten mündet. Insbesondere die Novelle des Raumordnungsgesetzes zum Thema Bodenmobilität sollte in den nächsten Jahren hiebei zu einer Reduzierung von Ausweisungen und einer verstärkten Mobilisierung des Baulandes führen (Seite 38).

Ableitung der Vorrangzonen Landwirtschaft:

Für die Abgrenzung der landwirtschaftlichen Vorrangzonen hat man auf Ausschlusskriterien Bezug genommen und auf Basis der Kriteriengruppen agrartechnische Produktionsvoraussetzungen (Flächengröße, Hangneigung) und klimatische Produktionsvoraussetzungen (Höhenlage, Exposition) und auf ihre Eignung für Ackerbau und Grünlandnutzung hin überprüft. Flächen mit hohen Nutzwertpunkten aus diesem Modell wurden vor Ort überprüft und auf Orthophotobasis abgegrenzt. In die weitere Bearbeitung grenzen Flächen über 10 ha Größe ein. Diese Flächen werden also primär – konform mit dem entsprechenden Raumordnungsgrundsatz – aufgrund ihres relativ hohen Produktivitätspotentials abgegrenzt. Tatsächlich erfüllen diese Flächen jedoch auch, wie es der gesellschaftspolitischen Neupositionierung der Landwirtschaft im Alpenraum als multifunktioneller Wirtschaftszweig entspricht, Funktionen des Wasserrückhaltes und der Retention bei starken Niederschlagsereignissen und bereichern das ökologisch wichtige Grundsystem im ansonsten relativ intensiv genutzten und teils versiegelten Talboden.

Ableitung der Vorrangzonen Grünzone:

Basis für die Abgrenzung der Grünzone waren vor allem die Ergebnisse der Landschaftsanalysen Ennstal. Hiebei wurden aus landschaftsökologisch als auch aus landschaftsbildlicher Sicht besonders wertvolle Flächen ermittelt und im Maßstab 1:10 000 abgegrenzt. Weiters flossen die Ergebnisse der Arbeiten zur Abgrenzung von Natura 2000-Gebieten, vorliegende Biotopkartierungen (Biodigitop) sowie die Arbeiten zu wildökologischen Korridoren durch das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie in die Abgrenzung des Flächenanspruches für Grünzonen ein. Es handelt sich also um größere zusammenhängende verbliebene Aubereiche, sonstige Gewässerufer sowie um Reste von Feuchtgebieten und Feuchtwiesen im intensiv genutzten Talraum. Neben ihrer großen funktionellen Bedeutung für die Ökologie und die (Schutz)Wasserwirtschaft dienen diese Bereiche dem landschaftlich orientierten Tourismus und der Naherholung.

§ 5 des regionalen Entwicklungsprogrammes regelt die Vorrangzonen:

Abs. 2:
Grünzonen dienen dem Schutz der Natur- oder Kulturlandschaft und ihrer Faktoren (ökologische Funktion) und/oder der Naherholung (Erholungsfunktion). Darüber hinaus erfüllen sie auch Funktionen des Schutzes von Siedlungsgebieten vor Gefährdungen, wie z.B. Hochwässer (Schutzfunktion). Die Festlegung von Bauland und Auffüllungsgebieten gemäß § 25 ROG und die Gewinnung mineralischer Rohstoffe sind unzulässig. Sondernutzungen für Spiel-, Sport- und Erholungszwecke sind im Rahmen der Zielsetzungen dieser Verordnung zulässig.

Abs. 5:
Landwirtschaftliche Vorrangzonen dienen der landwirtschaftlichen Produktion. Darüber hinaus erfüllen sie auch Funktionen des Schutzes der Natur- oder Kulturlandschaft und ihrer Faktoren (ökologische Funktion) sowie des Schutzes von Siedlungsgebieten vor Gefährdungen (Schutzfunktion). Sie sind von Baulandausweisungen und Sondernutzungen im Freiland freizuhalten.

Durch diese Vorgaben kommt die mittelfristige Entwicklung der Planungsregion Liezen klar zum Ausdruck. Diese Maßnahmen erzeugen, wie aus einer Mitteilung der Abteilung für Landes- und Gemeindeentwicklung (Abteilung 16) vom 01. September 2004, GZ.: A16-41.32-2/01-193, klar hervorgeht, keine Konflikte zwischen dem rechtswirksamen regionalen Entwicklungsprogramm der Planungsregion Liezen (... etwa industriell- gewerblichen Vorrangzonen) und den vorgeschlagenen Schutzgebieten. Die vorgeschlagene Gebietsabgrenzung bildet auch keine neuen Hemmnisse, wie noch später unter dem Titel „Verschlechterungsverbot“ näher auszuführen sein wird.

Was die Größe des Gebietes betrifft, so wird hier auf den Anhang 2 zum Mahnschreiben im Vertragsverletzungsverfahren vom 23. Oktober 2001 verwiesen.

Im Anhang 2 zum Mahnschreiben vom Jahre 2001 teilt die Europäische Kommission mit, dass einige der am besten geeignetsten Gebiete entweder nicht oder nur teilweise ausgewiesen wurden. Das Ennstal wäre noch immer nicht ausreichend als BSG (besonderes Schutzgebiet) im Hinblick auf den Wachtelkönig ausgewiesen. Das genannte Gebiet wäre im IBA 2000 enthalten. Allgemein wird festgehalten, dass durch regelmäßiges Monitoring einige der wichtigsten Wachtelkönig-Gebiete gegenwärtig sehr gut dokumentiert werden. Beispielsweise gelte dies für das Gebiet „Steirisches Ennstal West“ (Talabschnitt zwischen Pruggern und Selzthal), welches eine stark isolierte, aber regelmäßig reproduzierende Population beherberge, die den wichtigsten inneralpinen Wachtelkönigbestand überhaupt darstelle. Das Brutvorkommen habe nationale Bedeutung. Das Monitoring der letzten Jahre habe gezeigt, dass die sehr kleinräumige Ausweisung (von rund 1200 ha genutztem Wachtelkönig-Lebensraum sind nur ca. 100 ha als BSG ausgewiesen) und die auch sehr kleinräumigen, nur an einer Stelle stattfindenden Biotop-Managementmaßnahmen für diese Art in diesem Talabschnitt nicht geeignet seien, deren Bestand auf Dauer zu sichern. Nur 30 % der Rufplätze in diesem Talabschnitt lägen innerhalb des ausgewiesenen BSG. Somit wäre hier eine Anpassung der Gebietsabgrenzungen an die Erkenntnisse der letzten Jahre, also eine großräumigere Ausweisung, erforderlich.

Zusammenfassend könnte daher festgestellt werden, dass das österreichische BSG-Netzwerk der Art „Wachtelkönig“ derzeit keinen ausreichenden Schutz gewähre.

Mit dem nunmehr auszuweisenden Gebiet von Liezen bis Niederstuttern würde 500 bis 600 ha Wachtelkönigslebensraum abgedeckt werden. Damit wäre eine Fläche von 2100 ha (Rufplätze und Pufferzonen) abgesichert. Das IBA (International Bird Area) Gebiet „Steirisches Ennstal“ umfasst jedoch eine Fläche von 24.000 ha. Das Gebiet für das Europaschutzgebiet Nr. 41 stellt somit eine Minimalvariante dar.

Das Steirische Ennstal wird in der von Birdlife Österreich erarbeiteten Studie Important Bird Areas in Österreich (Dvorak & Karner 1995, Hrsg. UBA) als IBA, mit einer Fläche von ca. 24.000 ha, angeführt. Hierbei wurde auf die ornithologische Bedeutung dieses inneralpinen Tales und seinen Artenreichtum hingewiesen. Im Ennstal befinden sich Brutvorkommen mehrerer Arten der EU-Vogelschutzrichtlinie (Wanderfalke – Falco peregrinus, Wachtelkönig – Crex crex, Kleines Sumpfhuhn – Porzana parva, Uhu – Bubo bubo, Eisvogel – Alcedo atthis und Neuntöter – Lanius collurio) und national bedeutende Bestände von Wanderfalken – Falco peregrinus (ca. 5 %), Wachtelkönig – Crex crex (1-3 %) und Uhu (2 %). Weiters stellen die Feuchtflächen des mittleren Ennstales wichtige Zug- und Rastplätze für Greifvögel, Reiher, Enten, Limikolen und Kleinvögel dar, freie Fließstrecken der Enns stellen neben größeren Stillgewässern, regional bedeutende Überwinterungsplätze dar.

Laut Atlas der Brutvögel Österreichs (DVORAK et al. 1993) liegt das mittlere Ennstal zwischen Trautenfels und Admont mit über 120 Arten von Brutvögeln im österreichischen Spitzenfeld, gleichauf mit so renommierten Gebieten wie Neusiedlersee und Seewinkel, Vorarlberger Rheinmündung und Waldviertler Teichlandschaft. Dies ist in erster Linie auf den Habitatkomplex des Wörschacher Mooses und ennsnahe Bereiche zurückzuführen.

Der Europäische Gerichtshof hat in seiner Rechtsprechung festgehalten, dass die Ausweisung besonderer Schutzgebiete in der Richtlinie festgelegten ornithologischen Kriterien folgt und die Mitgliedsstaaten dazu verpflichtet sind, alle Gegenden zu besonderen Schutzgebieten zu erklären, die nach ornithologischen Kriterien am geeignetsten für die Erhaltung der bereffenden Arten erscheinen. Ein Mitgliedstaat darf bei der Auswahl und Abgrenzung eines besonderen Schutzgebietes nur nach wissenschaftlichen Kriterien vorgehen. Die Verzeichnisse der IBA’s beruhen auf nachvollziehbaren, internationalen anerkannten ornithologischen Kriterien. Darauf stützt sich auch der Europäische Gerichtshof.

Ad 2)













Der steirischen Naturschutzbehörde ist bewusst, dass der Nominierungsprozess der Natura 2000-Gebiete mit großen öffentlichen Auseinandersetzungen verbunden ist. Das Verständnis für die neuen europäischen Schutzgebiete ist vor allem bei denjenigen, die mit Grund und Boden als Bewirtschafter oder Besitzer betroffen sind, derzeit noch sehr gering. Ein Grund dafür liegt darin, dass das Management und die Verwaltung der Schutzgebiete noch nicht festlegt wurde und daher über die Art der Umsetzung nur geringe Aussagen getroffen werden können. Selbstverständlich haben die Menschen, die in Natura 2000-Gebieten leben und arbeiten das Recht ihre Fragen beantwortet zu bekommen. Wichtig ist zu wissen, welche Schutzobjekte gibt es und wie wird ihnen begegnet. Daher sind wir von der Fachabteilung Naturschutz drauf und dran die entsprechende Öffentlichkeitsarbeit zu leisten und Bewusstseinsbildung zu betreiben und die Informationen in den betroffenen Regionen zu geben. Wir wissen, und die Erfahrungen in anderen Bundesländern haben es gezeigt, dass gute Managementpläne, die derzeit in Ausarbeitung sind, ein hervorragendes Instrument für vertrauensbildende Maßnahmen sind. Im Mittleren Ennstal, also im Gebiet zwischen Liezen und Niederstuttern, finden wir uns überwiegend in einem Bereich, den es gilt nachzunennen. Die Erhebungsergebnisse werden in die Arbeit zur Erstellung der Managementpläne, das heißt jener Pläne, die über die Bewirtschaftung nähere Auskunft geben, einfließen. Die Kartierungsdaten werden in nächster Zeit angekauft. Diese Aufgabenfestlegung und Umsetzung erfolgt nur in Absprache und Zusammenarbeit mit den Grundstückseigentümern. Diese Zusammenarbeit wurde bereits in anderen Gebieten (südoststeirisches Hügelland) gepflogen und mit Erfolg abgeschlossen.

Ad 3)













Vorweg ist nochmals festzuhalten, dass das Gebiet noch nicht genannt wurde. Es war zuerst unsere Aufgabe, die Bevölkerung über Inhalt und Auswirkung einer Gebietsfestlegung zu informieren und danach die Meldung vorzunehmen.

Die Meldung eines NATURA 2000 – Gebietes an die Europäische Kommission erfordert das Ausfüllen eines standardisierten Datenblattes (Standarddatenbogen) für das betreffende Gebiet.

Erst nach einer Beschlussfassung durch die Steiermärkische Landesregierung über die Nennung des Gebietes wird dieser Standarddatenbogen zusammen mit einer kartografischen Darstellung des Gebietes im Wege des gemeinsamen Ländervertreters an die zuständige Europäische Kommission gesandt.

Der Standarddatenbogen ist als Microsoft ACCESS-Programm von der Kommission entwickelt und ist für alle Mitgliedsstaaten gleich anzuwenden. Es handelt sich dabei einerseits um tabellarische kodierte Aufzählungen der im Gebiet vorhandenen Schutzgüter mit einer entsprechenden Bewertung über Ausmaß, Signifikanz und Zustand des jeweiligen Schutzgutes (ebenfalls kodiert), andererseits um kurze textliche Beschreibungen über die geografische, geologische, hydrogeologische, ökologische und naturräumliche Situation des Gebietes. Ein Muster eines Standortdatenbogens zur Information über Inhalt und Umfang finden Sie in unserer homepage: www.verwaltung.steiermark.at/naturschutz, NATURA 2000 Standarddatenbogen.

Da der vorliegende Gebietsvorschlag bis heute noch nicht die entsprechende Akzeptanz gefunden hat und folglich auch die Steiermärkische Landesregierung einen Beschluss über die Meldung des Gebietes nicht fasste, ist es auch nicht erforderlich gewesen, den entsprechenden Standarddatenbogen zu erstellen.

Dies bedeutet also, dass derzeit weder ein Standarddatenbogen für ein neues Vogelschutzgebiet im Mittleren Ennstal existiert, noch wurde von Seiten der Naturschutzabteilung eine Meldung über ein derartiges Gebiet an die Kommission erstattet. All das wird erst nach Vorliegen eines akzeptierten Abgrenzungsvorschlages und einer Beschlussfassung durch die Steiermärkische Landesregierung erfolgen.

Ad 4)


Die bisherigen Rechte bleiben durch eine Gebietsausweisung unverändert und können weiterhin im Rahmen ihres Umfanges ausgeübt werden.

Ad 5)


Das Management eines Gebietes orientiert sich an den konkreten in der jeweiligen Schutzgebietsverordnung vorgegebenen rechtlichen Rahmenbedingungen, die unter anderem die Formulierung eines konkreten Schutzzieles (bzw. eines Bündels solcher) beinhalten. Anzuführen sind im Besonderen mögliche Nutzungsbeschränkungen für die Kulturfläche (Landwirtschaft und Wald) sowie konkrete Auflagen für die Erreichung der Schutzziele. Die Ziele der Richtlinien und damit auch die Einhaltung des Verschlechterungsverbots gemäß Artikel 6 der FFH-RL betreffend die Arten und Lebensräume müssen vom EU Mitgliedsstaat gewährleistet werden, d.h. der derzeitige Zustand muss im Interesse der Flora und Fauna jedenfalls erhalten bleiben. Der Mitgliedsstaat muss die Voraussetzungen schaffen, dass es zum Beispiel in der Landwirtschaft zu keinen das Schutzgut betreffenden Verschlechterungen kommt, keine Landschaftselemente entfernt oder beispielsweise Feuchtwiesen trockengelegt werden. Ansprechpartner der Naturschutzbehörden der Länder werden dafür vor allem die jeweiligen Landnutzer (Bauern, Waldeigentümer, Forstbehörde, Fischereiberechtigte etc.) sein. Eine vorrangige Maßnahme zur Erreichung dieses Ziels, damit den Landnutzern keine wirtschaftlichen Nachteile entstehen, ist der Vertragsnaturschutz. Ein Vertrag ist eine zweiseitige bindende Willenserklärung. Beide Vertragspartner stimmen aus freien Stücken dem Inhalt zu.

Ad 6)


Europaschutzgebiete sind ehrende Prädikate. Die enorme Wertschöpfung des Tourismus basiert im Wesentlichen auf unseren Naturschätzen. Diese gibt es nur, weil der Bauer im Ennstal auf seine Produktionsquelle geachtet hat und bereit war, diese zu pflegen. Ohne diese großartige Leistung wäre dieser Raum nicht zu einem steirischen Qualitätsbegriff geworden. Gibt es eine bessere Werbung für die Steiermark als das „Ennstal“. Bei der Festlegung von Schutzgebieten geht es um die Wahrung und Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes. Nur dann, wenn es nicht zur Ausweisung dieses Gebietes, worunter die geeignetsten Gebiete zu verstehen sind, kommt, gilt das „Verschlechterungsverbot“, das heißt, dass durch Maßnahmen das Gebiet in seinen ökologischen Funktionen nicht verändert werden darf (d.h. z.B., dass die Umstellung eines Betriebes auf Intensivtierhaltung nach der derzeit geltenden Rechtslage nicht möglich ist, wenn Schutzgüter erheblich beeinträchtigt werden könnten).

Verschlechterungsverbot:

Ab Nennung eines Natura 2000-Gebietes (Vogelschutz- und/oder FFH-Gebiet) an die Europäische Kommission dürfen die in diesem Gebiet relevanten Schutzgüter nicht mehr erheblich beeinträchtigt werden. Das bedeutet, dass Pläne und Projekte, die das Gebiet direkt betreffen oder indirekt betreffen könnten, einer Naturverträglichkeitsprüfung zu unterziehen sind, in wie weit erhebliche Auswirkungen auf die zu schützenden Lebensräume und Arten zu erwarten sind. Dabei ist allerdings zwischen Gebieten nach der FFH-RL und jenen nach der Vogelschutz-Richtlinie zu unterscheiden. Für FFH-Gebiete gilt grundsätzlich das sogenannte Verschlechterungsverbot gemäß Art. 10 EG-Vertrag. Die im Art. 10 dieses Vertrages verankerte Gemeinschaftstreue normiert, dass alle Maßnahmen zu unterlassen sind, welche die Verwirklichung der Ziele des Vertrages gefährden können. Daraus lässt sich die Verpflichtung ableiten, dass bei gemeldeten, aber noch nicht verordneten Natura 2000-Gebieten, alles zu unterlassen ist, was den ökologischen Zustand der dort vorkommenden Schutzgüter erheblich beeinträchtigt und das Gebiet seine im Rahmen des Projektes Natura 2000 zukommende Funktion nicht mehr erfüllen kann.

Für Vogelschutzgebiete, also jene zahlen- und flächenmäßig geeignetsten Gebiete für die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten, gilt bis zu deren Ausweisung (Erklärung zu bzw. Anerkennung als Vogelschutzgebiete(n)) Art. 4 Abs. 4 Vogelschutz-Richtlinie. Demnach haben die Mitgliedstaaten geeignete Maßnahmen zu treffen, um die Verschmutzung oder Beeinträchtigung der Lebensräume sowie die Belästigung der Vögel zu vermeiden.

FFH- und Vogelschutzgebieten ist gemeinsam, dass von diesem Verschlechterungs- bzw. Beeinträchtigungsverbot rein rechtlich keine Ausnahme möglich ist.

Unter Nennung versteht man die (den Mitgliedstaaten aufgetragene) Vorlage der Liste von Gebieten bei der Kommission nach Art. 4 Abs. 1 FFH-RL, nachdem das betreffende Gebiet vom Mitgliedstaat in die Liste aufgenommen wurde. In diese Liste haben die Mitgliedstaaten jene Gebiete aufzunehmen, die nach den in Anhang III (Phase 1) festgelegten Kriterien und einschlägigen wissenschaftlichen Informationen für die Schaffung eines kohärenten europäischen Netzes besonderer Schutzgebiete „Natura 2000“ notwendig sind (vgl. Art. 3 Abs. 1 FFH-RL iVm Art. 4 Abs. 1 FFH-RL). Diese (von den Mitgliedstaaten zu erstellenden) Listen bilden – im Range von „Vorschlägen“ (vgl. Art. 8 Abs. 1 FFH-RL) – die Grundlage der nach Art. 6 Abs. 2 FFH-RL  von der Kommission zu erstellenden Liste der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung.

Die gemäß Art. 4 Abs. 2 FFH-RL erfolgte Aufnahme eines Gebietes in die Gemeinschaftsliste begründet nach Art. 4 Abs. 4 FFH-RL die Verpflichtung des Mitgliedstaates zur Ausweisung als besonderes Schutzgebiet; ab diesem Zeitpunkt unterliegt das Gebiet den Bestimmungen des Art. 6 Absätze 2, 3 und 4 (Art. 4 Abs. 5 FFH-RL), d.h. für Pläne und Projekte ist ein Naturverträglichkeitsverfahren durchzuführen.

Das in der Richtlinie vorgesehene Verfahren ist in Bezug auf die Alpine Region abgeschlossen (Gemeinschaftliche Alpine Region, Dezember 2003). Die Gemeinschaftsliste für die Kontinentale Region wurde noch nicht beschlossen. Eine Fertigstellung ist bis Ende 2004 zu erwarten.

Naturverträglichkeitsprüfung:

Grundsätzlich sind in Europaschutzgebieten verschiedenste Aktivitäten und Entwicklungen möglich, entscheidend ist nur, ob dadurch die für das jeweilige Gebiet relevanten Schutzgüter (Tier- und Pflanzenarten sowie Lebensräume) erheblich beeinträchtigt werden. Aber selbst wenn das der Fall sein sollte, können derartige Vorhaben bewilligt werden, wenn es dazu keine zumutbaren Alternativen gibt und ein öffentliches Interesse am Vorhaben höher zu bewerten ist, als am betroffenen Schutzgut. Für das damit verlorene Schutzgut sind allerdings entsprechende Ausgleichsmaßnahmen durchzuführen.

Demnach sind für Europaschutzgebiete nicht bewilligungspflichtige Tatbestände (wie in Landschaftsschutzgebieten) oder verbotene Handlungen (wie in Naturschutzgebieten) Bewilligungskriterien, sondern es schafft erst die Verträglichkeitsprüfung Klarheit darüber, ob das Vorhaben dem weiteren Bewilligungsverfahren zu unterziehen ist oder nicht.

Sollten Grundflächen zur Erreichung eines Schutzzweckes in ihrer Nutzung eingeschränkt werden, so haben die Grundeigentümer sowie Inhaber sonstiger privater und öffentlicher Rechte jedenfalls Anspruch auf eine Abgeltung der nur dadurch entstehenden Nachteile, also einen Anspruch auf einen Wertausgleich. Es gibt im Naturschutz keine Enteignung. Wir folgen dem Prinzip der freien Vereinbarungen – dem Vertragsnaturschutz – und stellen die entsprechenden Entgelte nach Maßgabe des jeweiligen Budgets zur Verfügung.

Ad 7)


Die Verantwortung liegt beim Steiermärkischen Landtag. Nur dann, wenn die erforderlichen Mittel im Budget gesichert sind, wird es auch möglich sein, im Sinne des oben Gesagten den Vertragsnaturschutz umzusetzen.

Ad 8)


Auf jenen Flächen, wo eine Bruttätigkeit beobachtet wurde, wo also die entsprechenden Kartierungsarbeiten abgeschlossen sind, werden, wie es derzeit geschieht, Beauftragte mit den Grundstückseigentümern im Gespräch Vereinbarungen über die Bewirtschaftung treffen. Derzeit konnten im Ennstal bereits an die Flächen von ca. 300 ha östlich und westlich von Liezen gesichert werden. Diese Flächensicherung ist auf dem Vertragswege zustande gekommen. Zahlreiche Grundstückseigentümer haben großes Interesse gezeigt und melden sich weiterhin. Ansprechpartner sind:

von der Bezirkskammer für Land- und Forstwirtschaft Liezen, Herr DI. Herwig Stocker, 8940 Liezen, Nikolaus Dumbastraße 4, Tel.: 03612/225 31,

von der Baubezirksleitung Liezen der Bezirksnaturschutzbeauftragte Herr Mag. Hermann Klapf, 8940 Liezen, Hauptstraße 43, Tel.: 03612/22-111-0,

von der Ziviltechnikkanzlei für Ökologie Herr Dr. Hugo Kofler, 8132 Pernegg an der Mur, Traföß 20, Tel.: 03867/82 30,

von der OIKOS Wilfling Komposch Möslinger OEG (ökologische Energiesysteme-Architektur) Herr Mag. Alois Wilfling und Herr Markus Möslinger (ÖPUL-Gutachter), Hartberger Straße 40/12, 8200 Gleisdorf, Tel.: 3112/362 42
sowie von der Naturschutzabteilung:
HR Dr. Peter Frank, FA 13C – Naturschutz, 8010 Graz, Karmeliterplatz 2, Tel.: 0316-877/3075,

Dr. Andrea Krapf, FA 13C – Naturschutz, 8010 Graz, Karmeliterplatz 2, Tel.: 0316-877/2654

Dr. Paul Kaufmann, FA 13C – Naturschutz, 8010 Graz, Karmeliterplatz 2, Tel.: 0316-877/2125

Dr. Reinhold Turk, FA 13C – Naturschutz, 8010 Graz, Karmeliterplatz 2, Tel.: 0316-877/3707.
Die genannten Personen sind weiterhin gerne bereit Sie zu informieren und das Weitere zu veranlassen. Im Naturschutz gibt es, wie bereits unter ad 6) erläutert, keine Enteignung. Wir sind bestrebt die Bewirtschaftungsformen im beiderseitigen Einvernehmen zu vereinbaren.

Ad 9)


Nur dann, wenn eine bestimmte Maßnahme in einem Schutzgebiet die Möglichkeit einer Beeinträchtigung ausschließt, wird von einer Wahrung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes für Lebensräume und Arten von gemeinschaftlichem Interesse gesprochen werden können. Ein Flächenverlust eines repräsentativ vorhandenen Schutzgutes würde eine potentielle erhebliche Beeinträchtigung darstellen. Diese Maßnahme dürfte nicht gesetzt werden können, weil dem das Schutzgebot entgegensteht. Nur im Zuge eines Naturverträglichkeitsprüfungsverfahrens sind Pläne und Projekte umsetzbar, weil Ausgleichsmaßnahmen gesetzt werden können. Aus diesem Grunde ist es für die Region ein Vorteil, wenn im Mittleren Ennstal so rasch wie möglich eine Gebietsausweisung erfolgt.

Die bisherige (unbegründete) Sensibilisierung der Menschen in der Region führt dazu, dass sich der regionale Planungsbeirat mit einer Alternativvariante auseinandersetzen wird. In wie weit dieser ein Erfolg beschieden sein wird, werden die nächsten Wochen bzw. Monate zeigen.

Ad 10)














Artikel 6 Abs. 3 FFH-RL normiert, dass Pläne und Projekte einer Verträglichkeitsprüfung zu unterziehen sind. Sie sind auf ihre Verträglichkeit mit dem für das betreffende Gebiet festgelegten Schutzzweck zu prüfen.

Daher können nach Artikel 6 Abs. 3 der Habitatrichtlinie die zuständigen Behörden unter Berücksichtigung des Ergebnisses einer Prüfung auf Verträglichkeit mit den für das betreffende Gebiet festgelegten Erhaltungszielen eine solche Tätigkeit nur dann genehmigen, wenn sie Gewissheit darüber erlangt haben, dass sie sich nicht nachteilig auf dieses Gebiet als solches auswirkt. Dies ist dann der Fall, wenn aus wissenschaftlicher Sicht kein vernünftiger Zweifel daran besteht, dass es keine solchen Auswirkungen gibt (vergleiche entsprechend Urteil vom 9. September 2003 in der Rechtssache C-236/01, Monsanto Agricoltura Italia u.a., noch nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnrn. 106 und 113.)

Ist der Plan oder das Projekt mit dem Schutzzweck nicht verträglich und gibt es entsprechende Alternativen, ist das Verfahren abzulehnen. Auf Antrag eines Bewilligungswerbers könnte dann ein abgeändertes Projekt weiter beurteilt werden. Bei der Interessensabwägung ist das öffentliche Interesse Naturschutz anderen öffentlichen Interessen, einschließlich solcher sozialer und wirtschaftlicher Art gegenüberzustellen und abzuwägen, ob im Einzelfall der Naturschutz oder andere öffentliche Interessen schwerwiegender sind.

Die selben Überlegungen gelten hinsichtlich der Errichtung einer Bundesstraße in einem „faktischen Schutzgebiet“, wenn also keine Gewissheit darüber herrscht, dass das Vorhaben sich nicht nachteilig auf das Gebiet auswirkt, ist in Konsequenz des Verschlechterungsverbotes der positive Abschluss eines Verfahrens unmöglich. „Faktische Schutzgebiete“ hemmen Entwicklungen in einer Region oder anders ausgedrückt – es passiert nichts, wenn nichts passiert. Nur die Ausweisung von Schutzgebieten bedingen eine Naturverträglichkeitsprüfung und somit das Handeln in Alternativen.
Abschließend ein Dankeschön für die Beiträge.

Für die Steiermärkische Landesregierung:

Der Leiter der Fachabteilung:

HR Dr. Josef Puntigam

Im Talboden der Enns ist laut derzeit geltenden regionalem Entwicklungsprogramm keine Bau- und Siedlungsentwicklung vorgesehen.





Bürgerinformationen werden laufend durchgeführt.





Standarddatenbögen noch nicht erstellt.





Handeln in Varianten.





Kein Eingriff in bestehende Rechte





Maßnahmen nur im Wege des Vertragsnaturschutzes





Eigentum bleibt gewahrt.





Finanzielle Vorsorge ist zu treffen.





Schutzgebietsausweisungen sind Lebensraumausweisungen





Ausweisung nur nach wissenschaftlichen Kriterien.
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